
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Az.: 50 80 33 Münster, 26.10.2004 
 
 

Rundschreiben-Nr. 31 / 2004 
 
 
Zuweisungen an Gemeinden (GV) zu den Betriebskosten nach dem Gesetz über Ta-
geseinrichtungen für Kinder 
hier: Mittelzuweisung November 2004  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen im Monat November 2004 stellte mir das Ministerium 
für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen die entsprechenden Landes-
mittel zur Verfügung.  
Dementsprechend habe ich auf Grundlage Ihrer Bedarfsmeldungen für das Jahr 2004 die Mit-
telzuweisung für den Monat November gefertigt und den ermittelten Betrag zur Zahlung ange-
wiesen, so dass Ihnen dieser rechtzeitig zur Verfügung stehen wird. Der Abschlagsbescheid für 
den Monat November geht Ihnen in Kürze auf dem Postwege zu. Über den Monat Dezember 
erhalten sie eine gesonderte Mitteilung, sobald mir die entsprechenden Landesmittel zur Verfü-
gung stehen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
Norbert Rikels  

 

Warendorfer Straße 25, 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 
Öffentliche Verkehrsmittel: ab Hbf Bussteig A,  
Linien 2 und 10 bis Zumsandestraße 
Parken: LWL-Parkplätze Warendorfer Str. 25 
 

Konto der Hauptkasse des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe: 
WestLB AG Münster 
BLZ 400 500 00, Konto-Nr. 60 129 
IBAN: DE35 4005 0000 0000 0601 29 
BIC: WELADEDD 

  
 

 

Servicezeiten:  Montag-Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr, 14:00 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 

 

Ansprechpartnerin: 
Barbara Thüner 
 
Tel.: 0251 591-5839 
Fax: 0251 591-275 
E-Mail: barbara.thuener@lwl.org 
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Stadt-/Kreisverwaltung 
- Jugendamt - 
 
 
im Bereich des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe 
 
 

Landesjugendamt und Westfälische Schulen 
 

 


